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Mindestlohn in der Pflegebranche   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die neue Mindestlohnverordnung für die Pflegebranche ist im Bundesanzeiger veröffentlicht 
worden und tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 

Der Pflegemindestlohn steigt zunächst auf 9,40 € pro Stunde im Westen und 8,65 € im Osten. 

In zwei Schritten wird er weitere erhöht und ab 01.01.2017 und wird dann 10,20 € pro Stunde 
im Westen und 9,50 € im Osten betragen 

Zudem wird ab dem 01.10.2015 der Kreis derer, für die der Pflegemindestlohn gilt, deutlich 
ausgeweitet. Die Verordnung erfasst dann zusätzlich auch die in Pflegebetrieben Beschäftig-
ten 

• Betreuungskräfte, insbesondere von dementen Personen, 

• Alltagsbegleiterinnen und –begleiter sowie 

• Assistenzkräfte. 

Damit gilt der Mindestlohn ab 01.10.2015 auch für Betreuungskräfte im Sinne von § 87b 
SGB XI. 

Die genauen Erhöhungsschritte können Sie der als Anlage  beigefügten Verordnung entneh-
men. Sie sind dort in § 2 aufgeführt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 
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